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Am 8. Dezember fi ndet wieder der bundesweite Warntag statt. Auch in Allensbach werden 
gleichzeitig die Anlagen und Informationskanäle der Bevölkerungswarnung getestet.



2 | FREITAG, 02. DEZEMBER 2022

APOTHEKENNOTDIENSTE
KONSTANZ 
Sa. 02.12. am Fürstenberg 
So. 03.12. Petershauser 

MÜLLTERMINE
Di. 06.12. Blaue Tonne 
Do. 08.12. Biomüll 

Ö� nungszeiten Recyclinghof 
(November bis Februar):
dienstags: 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr
freitags: 15.30 Uhr bis 17.15 Uhr
samstags: 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr

ÄRZTE
Ärztlicher Notfalldienst
an Wochenenden und Feiertagen 116 117

Zahnärztliche Notrufnummer 
 0180/3222555-25

Rettungsdienst/ Wasserrettung 112

Krankentransport 19222

NOTRUFE
Feuerwehr 112

Notruf 110

Polizeiposten Allensbach  97149
nach Dienstschluss 
über Konstanz 07531/995-2222

Wasserschutzpolizei Reichenau 07534/97190

Strom- und Gasversorgung 0800/3629477

Wasserversorgung Störung 801-80

SPRECHZEITEN DER VERWALTUNG
RATHAUS ALLENSBACH Tel. 801-0
Mo. – Fr.  08:00 – 12:00 Uhr
Mi.  16:30 – 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG HEGNE Tel.: 801-935
Mi. 16:30 - 18:30 Uhr

ORTSVERWALTUNG KALTBRUNN Tel.: 801-936
Mo.  19:00 – 20:00 Uhr 
nach telefonischer Vereinbarung
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WICHTIGE
RUFNUMMERN

Liebe Kinder aus Allensbach, 

von drauß vom Walde
komm’ ich her;
Ich muss euch sagen,
es weihnachtet sehr!
Allüberall auf den Tannenspitzen
sah ich goldene Lichtlein sitzen. 

Am 6. Dezember ab 15 Uhr 
feiern wir vor unserem Rathaus, 
mit euch den Nikolaus. 

Kommt mit euren Eltern vorbei 
und holt euch eine Kleinigkeit 
nebenbei. 

Natürlich würde ich mich über 
ein kurzes Gedicht freuen, ihr 
müsst euch auch nicht scheuen. 
  
Liebe Grüße 
Euer Nikolaus 

Aktion „Wunschbaum“ zugunsten benachteiligter Kinder 
Bereits zum 13. Mal veranstaltet der Soroptimist International Club Konstanz die Aktion 
„Wunschbaum“. Ziel ist es, von Armut betro� enen Kindern aus der Region mit einem Weih-
nachtsgeschenk eine Freude zu bereiten. In Kooperation mit dem AWO Kreisverband Konstanz, 
der Caritas, dem Landratsamt Konstanz und dem Sozialdienst katholischer Frauen wurden die 
Kinderwünsche gesammelt und anonymisiert auf Wunschkarten notiert. In diesem Jahr sind 
dabei über 440 Wünsche zusammengekommen. 

Wer einen solchen Wunsch erfüllen möchte, nimmt sich eine rote Karte mit dem Wunsch 
eines Kindes vom Baum, besorgen das Geschenk und bringen es hübsch verpackt und mit dem 
roten Kärtchen bis spätestens 15.12.2022 zu einem Baum-Standort zurück. Wer den Wunsch 
mit einer Geldspende übernehmen möchte, kann diese mit einem goldenen Umschlag (vom 
Baum) am Baum-Standort abgeben. Dann übernimmt der Soroptimist International Club Kon-
stanz die Besorgung der Geschenke. 

Der Wunschbaum in Allensbach steht in der Bezirkssparkasse, Radolfzeller Str. 16. Weitere 
Baum-Standorte fi nden Sie unter: www.si-club-konstanz.de 

Bild von einem Kind aus der Gemeinde an den Nikolaus
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Bundesweiter Warntag 
Der bundesweite Warntag wird am 8. Dezember 2022 durchgeführt. Der Aktionstag von Bund und Ländern 
verfolgt zwei Hauptziele: In einer gemeinsamen Übung proben Bund, Länder und Kommunen ab 11 Uhr ihre 
unterschiedlichen Warnmittel sowie die technischen Abläufe im Fall einer Warnung. Es erfolgt eine Probe-
warnung und eine (Probe-)Entwarnung. Erstmalig wird dieses Jahr dabei das neue bundesweite Cell Broad-
cast System (siehe Infokasten) getestet. Gleichzeitig sollen die Menschen über die Warnung der Bevölkerung 
und die verschiedenen Warnkanäle informiert werden. Je vertrauter Sie mit dem Thema sind, umso eigenstän-
diger und e� ektiver können Sie in einer Gefahrensituation handeln und sich schützen. Auch die Gemeinde 
Allensbach nutzt diesen Tag und erprobt die verschiedenen Warnmöglichkeiten in Allensbach. 
Um möglichst viele Menschen erreichen zu können, werden Warnungen auf möglichst vielen Kanälen ausge-
geben. Das sind z.B. Radio und Fernsehen, Internetseiten, Warn-Apps wie NINA, Soziale Medien, Sirenen, Cell 
Broadcast und mehr. Immer gilt aber auch die Bitte, dass Sie Warnungen an Familie, Freunde und Nachbarn weitergeben. 
Mit jeder Warnung erhalten Sie in der Regel außerdem Empfehlungen, was Sie zu Ihrem Schutz tun können oder wo Sie weitere Informationen erhalten.
 
Weitere Informationen und Tipps, wie Sie sich auf verschiedene Notfälle vorbereiten können, fi nden Sie auf www.bbk.bund.de 
  
Cell Broadcast System 
Eine Cell Broadcast-Warnung ist eine Warnnachricht, die direkt aufs Handy geschickt wird. Bei Cell Broadcast handelt es sich um einen Dienst 
zum Versenden von Nachrichten an alle Nutzerinnen und Nutzer, deren Mobilfunkendgeräte sich in einem bestimmten Abschnitt des Mobil-
funknetzes, einer sogenannten Funkzelle, eingebucht haben. Findet ein Gefahrenereignis statt, kann allen Personen innerhalb der betro� enen 
Funkzelle eine Warnmeldung in Form einer Cell Broadcast-Nachricht übersendet werden, unabhängig vom Anbieter und ohne dass hierfür eine 
Registrierung oder eine App erforderlich wäre.  

Wasserversorgung: 
Ein möglicher Ersatz für die übergangsweise Chlorung des Trinkwassers sowie der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung 
werden im Dezember vom Gemeinderat beraten. 
Der Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung stand auf der Tagesordnung des Gemeinderats am 29.11.22. 
Kurz vor der Sitzung ging jedoch noch ein Angebot ein, für eine Maßnahme die die derzeitige übergangsweise Chlorung möglicherweise ersetzen 
könnte. Da es sich bei dem Kostenaufwand für diese Maßnahme nicht um einen geringfügigen Betrag handelt, wurde der Tagesordnungspunkt 
auf Antrag des Gemeinderates vertagt und wird nun ausführlich am 13.12.22 beraten. Danach erfolgt eine umfassende Information zur Wasser-
versorgung im Mitteilungsblatt und über die Homepage der Gemeinde. 

Christbaumverkauf in Allensbach 
und den Ortsteilen 
Allensbach auf dem Rathausplatz 
Mittwoch, den 07. Dezember 2022 ab 14.00 – 16.00 Uhr    
Es werden Blautannen und Nordmannstannen angeboten. 
  
Hegne im Klosterhof/Ökonomie – Konradistraße 12:  
Am Samstag, den 10. Dezember 2022 ab 13.00 – 14.30 Uhr 
  
Kaltbrunn am Feuerwehrhaus – Markelfi ngerstraße 15: 
Am Samstag, den 10. Dezember 2022 ab 11.00 – 13.00 Uhr 
Der Christbaumverkauf wird vom Fanfarenzug Kaltbrunn durchgeführt mit 
Grillwurst, Kinderpunsch und Glühwein. 

Christbaumloben 14.12.2022
Ist der Allensbacher Christbaum der Schönste? 
Wenn es nach unserem Bürgermeister geht, schon.
Darum darf am 14.12.2022 ab 17.00 Uhr bei Stockbrot, Punsch und Glühwein 
gereimt, gesungen und gelobt werden.
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„Zur Auszeit“ 
Winterlicher Ausschank startet 
Mit der Erö� nung durch das Rathausteam startet die Winterhütte „Zur Auszeit“. Bis zum 08.01.2023 können Sie auf dem Rathausplatz mit 
Freunden und Familie dem Trubel der vorweihnachtlichen Zeit entfl iehen. Betrieben wird die Winterhütte von Allensbacher Vereinen und Insti-
tutionen, bereitgestellt vom Kinderschutzbund und der Gemeinde. Folgende Termine stehen bisher fest: 

Donnerstag 1.12., ab 16:00 Erö� nung durch das Rathaus Team 
Samstag 3.12., 17.00 - 21.00 Förderverein Kinderschutzbund Konstanz 
Dienstag 6.12., ab 15.00 Kinder- und Familienzentrum Allensbach 
Mittwoch 7.12., 14.00 - 21.00 Helft uns Helfen e.V. 
Samstag 10.12, 15.00 - 21.00 Fanfarenzug Allensbach 
Dienstag 13.12., 10.00 - 20.00 Lokale Agenda 21 
Mittwoch 14.12., ab 17.00 Christbaumloben mit dem Bürgermeister
Samstag 17.12., 16:00 – 21:00 Hanselezunft 
Dienstag 20.12., Elternbeirat Höhrenberg 
Mittwoch 21.12., 16.00 - 21.00  Gnadenseepiraten 
Donnerstag 22.12., 10.00 - 15.00  Pfadfi nderstamm 
Freitag 23.12., 14:00 – 21:00 Guggufa Allensbach 

Bitte beachten Sie, dass es ggf. zu kurzfristigen Änderungen kommen kann. 

Es gib noch freie Plätze für interessierte Vereine, Organisationen und Institutionen welche im oben genannten Zeitraum die Holzhütte 
„Zur Auszeit“ gebührenfrei betreiben möchten. Bei Interesse können Sie sich direkt an den Kinderschutzbund wenden: 
rh@kinderschutzbund-konstanz.de oder Tel. 9402887 

Mein Platz im Alter e. V erhält 
„E-Mail-Spende“ der Netze BW 
Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW hat dem Verein „Mein 
Platz im Alter“ einen unverho� ten Betrag in Höhe von 819,52 
Euro eingebracht. Mit dieser Aktion verfolgt die Netze BW das 
Ziel, die Kund*innen nicht mehr per Brief, sondern per E-Mail zu 
informieren, dass der Stand ihres Stromzählers wieder abgelesen 
werden muss. Die dadurch eingesparten Kosten gibt die Netze 
BW in Form einer Spende an gemeinnützige Organisationen vor 
Ort weiter. Wie jetzt an den Mein Platz im Alter e. V. Außerdem 
wird so Papier eingespart und der Ausstoß von CO2 reduziert. 

„Gerade in der aktuellen Situation ist es uns besonders wich-
tig, weiterhin gemeinnützige Organisationen und Vereine in 
Baden-Württemberg zu unterstützen.“, so Stephan Einsiedler, 
Kommunalberater der Netze BW. Vereinsvorsitzender Jürgen 
Saegert und Bürgermeister Stefan Friedrich freuen sich über 
die Aktion: „Durch die Corona-Pandemie haben gemeinnützige 
Einrichtungen und Vereine oft herbe Rückschläge erlitten. Es ist 
schön, dass mit dieser Spende das Ehrenamt gefördert wird.“ 

Herzliche Einladung zum Patrozinium St. Nikolaus 
Am 04. Dezember feiert die Pfarrgemeinde St. Nikolaus ihr Patrozinium. Dieses beginnt mit 
einem Festgottesdienst in der Kirche um 10.00 Uhr. Der Nikolaudate Chor wird die Messe musi-
kalisch umrahmen. Parallel dazu fi ndet ein Kindergottesdienst im Pfarrheim statt. 

Im Anschluss sind alle herzlich zum „Nikolausmarkt“ auf und rund um den Kirchplatz einge-
laden. Neben allerlei Ständen für das leibliche Wohl wird es ein Bastelangebot für die Kinder 
sowie einen Stand mit Handarbeiten der Bonifatiusfrauen geben. Für Unterhaltung sorgen der 
Musikverein Allensbach mit einem Platzkonzert und die Trachtengruppe mit einem Tanzauftritt 
der Trachtenkinder. Und natürlich kommt der Nikolaus zu Besuch! 

Der Spendenerlös des Nikolausmarktes kommt dem Projekt „# Neue Technik # St. Nikolaus“ 
zugute (Informationen zum Projekt gibt es vor Ort). 
Bei sehr schlechter Witterung fi ndet der Nikolausmarkt im Pfarrheim statt. 

Der Festtag endet mit der feierlichen Vesper um 17.00 Uhr in der Kirche. 
Foto: Gerhard Hausler

v.l.n.r. Stephan Einsiedler, Jürgen Saegert und Stefan Friedrich bei der symbolischen Übergabe
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Entgeltordnung 
Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 29.11.2022 erhebt die Gemeinde Allensbach für die Benutzung ihrer Campinplätze im Kernort Allensbach 
und im Ortsteil Hegne ab dem 01.01.2023 nachfolgende Entgelte: 
  

I. Entgelte 
Für die Benutzer der Campingplätze im Kernort Allensbach und im Ortsteil Hegne werden folgende Entgelte erhoben:

1. Entgelte für Camper mit begrenzter Aufenthaltsdauer 
Einzelentgelt pro Tag  

Stellplatz 
Für Wohnwagen 12,00 €

Bus/“Bulli“ oder Ähnliches bis 5 m 13,00 €

Wohnmobile 14,00 €

2-Mann-Kleinzelt 7,00 €

Normalzelt 10,00 €

Großzelt (über 4 m Länge) 12,00 €

Pavillon 25,00 €

Frontreihenzuschlag 5,00 €

Personen 

ab dem 15. Lebensjahr 9,00 €*

vom 6. bis zum 15. Lebensjahr 4,00 €

unter dem 6. Lebensjahr gebührenfrei

Sonstige Entgelte 

Surfbretter, Ruder- und Paddelboote sowie Kleinboote bis zu einer Länge von 3 m Allensbach: 5,50 € 
Hegne: 1,50 €

Andere Boote 10,00 €

Anhänger Allensbach: 7,50 € 

Hegne: 3,00 €  

Stromanschluss (einmalig) 2,00 €

Hunde 4,00 €

* Zuschlag Hegne: 0,50 € pro Übernachtung, da keine Duschmarken erforderlich sind 

 

2. Entgelte für Dauercamper pro Saison   
Stellplatzgentgelt (jeweils einschl. des Entgelts für 2 Personen)* 
Stellplatz incl. 2 Personen, Wohnwagen und Zelte bis 6 m 2.200,00 €

Stellplatz incl. 2 Personen, Wohnwagen und Zelte bis 7 m 2.350,00 €

Stellplatz incl. 2 Personen, Wohnwagen und Zelte bis 8 m 2.500,00 €

Stellplatz incl. 2 Personen, Wohnwagen und Zelte bis 9 m 2.650,00 €

Zusätzlich für jeden weitere angefangenen Meter 150,00 €

Frontreihenzuschlag 250,00 €

Seitlicher Vorzeltanbau 50,00 €

Entgelt für jede weitere Person  

Ab dem 15. Lebensjahr 90,00 €

Vom 6. bis zum 15. Lebensjahr 50,00 €

Unter dem 6. Lebensjahr gebührenfrei

Sonstige Entgelte  

Hund 100,00 €

Surfbretter, Ruder- und Paddelboote sowie Kleinboote bis zu einer Länge von 3 m 60,00 €

Andere Boote 100,00 €

Anhänger 60,00 €
*Die in dem Entgelt nach Zi� er 2 enthaltenen zwei Personen dürfen sich nur aus dem Stellplatzinhabern und deren Kindern zusammensetzen und 
sind zu Beginn der Saison dem Pächter zu benennen. Für den Campingplatz Allensbach wird ein um 250 € / Saison vermindertes Stellplatzentgelt 
veranschlagt, da der Campingplatz Hegne in dieser Höhe Verzehrgutscheine für Dauercamper anbietet.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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3. Parkgebühren 
  

Dauercamper und Camper mit begrenzter Aufenthaltsdauer  
Einzeltarif pro Tag 

Gebühren für Parkierungsmöglichkeiten innerhalb des Campingplatzgeländes 

PKW 5,00 €

Motorrad 3,00 €

Gebühren für Parkierungsmöglichkeiten außerhalb des Campingplatzgeländes 

PKW 4,50 €

Motorrad 2,00 €

Die ausgewiesenen Entgelte enthalten bereits die gesetzliche Umsatzsteuer, soweit Sie dieser unterliegen. 

II. Ermäßigungen
1. Campinggäste, die nachweislich mit dem ÖPNV anreisen und mindestens drei Übernachtungen zusammenhängend bleiben, erhalten auf die Ent-

gelte nach 1. eine Ermäßigung von 10 v. H.
2. Campinggäste, die vor dem 15. Mai oder nach dem 15. September anreisen und mindestens drei Übernachtungen bleiben, erhalten auf die Ent-

gelte nach 1. einen Nachlass von 10 v. H. 
  

III. Entstehung und Fälligkeit 
Die Entgelte entstehen mit dem Beginn der Benutzung und sind sofort fällig und zahlbar. 
  

IV. In Kraft treten 
Vorstehende Entgeltordnung tritt mit Wirkung vom 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig treten die bisherigen Entgelt- und Gebührenordnungen außer 
Kraft 
  
Gemeinde Allensbach, den 30.11.2022 
gez. 
Stefan Friedrich
-Bürgermeister- 
  
Hinweis: 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Satzung kann nur geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Beschluss des Gemeinderates nach § 43 der Gemeindeordnung wegen 
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss 
beanstandet hat oder wenn die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde Allensbach unter Bezeichnung des Sachver-
halts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Ist eine Verletzung auf eine der geschilderten Arten geltend gemacht 
worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung jedermann diese Verletzung geltend machen. Ist die Verletzung nicht 
auf eine der geschilderten Arten geltend gemacht worden, gilt diese Satzung ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen, es sei denn, dass die Vorschriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 

Änderungssatzung zur Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 
der Gemeinde Allensbach 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) sowie §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Ba-
den-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Allensbach 
am 29.11.2022 folgende Satzung beschlossen: 
  
I. Satzungsänderung   

Die Regelungen in § 13 Abs. 3-6 werden wie folgt ersetzt:   
(3)  Die Benutzungsgebühr für Unterkünfte der Kategorie „Gemein-

deunterkünfte“ beträgt 
 je m2 Wohnfl äche und Kalendermonat 10,80 Euro. 
  
(4)  Die Benutzungsgebühr für Unterkünfte der Kategorie „Fremdunter-

künfte“ beträgt 
 je m2 Wohnfl äche und Kalendermonat 9,50 Euro. 
  
(5)  Die Betriebskostenpauschale beträgt je Person und Kalendermonat 

80,00 Euro. 
 Bei Wohngemeinschaften wird die Betriebskostenpauschale für die 

dritte Person 
 und jede weitere Person jeweils um 5,00 Euro reduziert. 

(6)  Bei der Errechnung der Benutzungsgebühr und der Betriebskosten-
pauschale nach Kalendertagen wird für jeden Tag der Benutzung 
1/30 der monatlichen Gebühr 

 bzw. Pauschale zugrunde gelegt. 

II. Inkrafttreten   
Diese Satzung tritt zum 01.01.2023 in Kraft. 
  
III. Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Formvor-
schriften  nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung   
Hinweis: 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemein-
deordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung kann nur geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeis-
ter dem Beschluss des Gemeinderates nach § 43 der Gemeindeordnung 
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf eines 
Jahres nach dieser Bekanntmachung die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet hat oder wenn die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde Allensbach unter Bezeichnung 
des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist. Ist eine Verletzung auf eine der geschilderten Arten 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung jedermann diese Verletzung geltend machen. Ist 
die Verletzung nicht auf eine der geschilderten Arten geltend gemacht 
worden, gilt diese Satzung ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen, es sei denn, dass die Vorschriften 
über die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.   
Allensbach, den 30.11.2022   
gez. Friedrich -Bürgermeister- 
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Gebührenverzeichnis 
Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung 

  

Lfd. Nr. Amtshandlung Gebühr in €
1. Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung)  5 bis 10.000 €

2. Anträge  

2.1 Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen und 
dergl., die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit 
die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist:

Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

2.2 Ablehnung eines Antrags usw. (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung): bei Unzuständigkeit ge-
bührenfrei

 

2.3 Zurücknahme eines Antrags ist gebührenfrei  

3. Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern oder Einsichtnahme in solche (münd-
liche Auskünfte sind gebührenfrei):

Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

4. Befreiung (Ausnahmebewilligung, Dispens) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeind-
lichen Bestimmungen:

Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

5. Beglaubigung, Bestätigungen  

5.1 Amtliche Beglaubigung von Unterschriften, Handzeichen und Siegeln: Werden mehrere 
Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer 
Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig gestell-
ten Antrags beglaubigt, so kommt nur für die erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede 
weitere die Hälfte der für die erste erhobenen Gebühr zum Ansatz.

6,00 €

5.2 Amtliche Beglaubigung oder Bestätigung der Übereinstimmung von Abschriften, Auszü-
gen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder priva-
ten Schriftstücken mit der Urschrift

  

5.2.1 Je Seite der ersten Fertigung   6,00 €

5.2.2 Je Seite jeder weiteren Fertigung   2,00 €

5.2.3 Von Schul-, Ausbildungs- und Arbeitszeugnissen von Einwohnern der Gemeinde Allens-
bach für Bewerbungszwecke pro Fertigung

2,00 €

5.4 Wird die Abschrift, Ausfertigung, Fotokopie usw. von der Gemeinde/Stadt selbst herge-
stellt, so kommen die Schreibgebühren (Nr. 9) hinzu.

6. Bescheinigungen  

6.1 Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigun-
gen, soweit nichts anderes bestimmt ist):

  Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

6.2 Gebührenfrei sind Bestätigungen, die die Gemeinde/Stadt für den Empfang und die Ver-
wendung von Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Einkommen- 
und Körperschaftssteuerrechts (z. B. §§ 10 b EStG, 9 Nr. 3 KStG) ausstellt (Spendenbe-
scheinigungen).

 

7. Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen,  Konzessionen, Bewilligungen und dergl. 
aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist:

Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €  

8. Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch in Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstel-
lung, usw.):

 

8.1 wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder unbegründet zurückge-
wiesen werden oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die 
angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat:

Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

8.2 bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenan-
satz abzusehen (§ 4 Abs. 4 Satz 3 der Satzung).

1/10 bis ½ der Gebühr nach 8.1

9. Schreibgebühren  

9.1 Ausfertigungen und Abschriften oder Auszüge aus Akten, Protokollen von ö� entlichen 
Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw. (sofern sie nicht durch Ablichtung 
hergestellt wurden), die auf Antrag erteilt werden, je angefangene Seite DIN A4 (der 
Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk wird mitgerechnet).

 

9.1.1 für Schriftstücke, die in deutscher Sprache abgefasst sind: Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

9.1.2 für Schriftstücke, die in fremder Sprache abgefasst sind: Je angefangene ¼ Stunde 20,00 €

9.1.3 Für Schriftstücke in tabellarischer Form, Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnun-
gen, wissenschaftliche Texte wird die Schreibgebühr nach dem Zeitaufwand berechnet, 
der zur Herstellung benötigt wird. Sie beträgt für jede angefangene Viertelstunde:

  Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

9.2 Für Ablichtungen (Fotokopien) und mittels Textautomat erstellte Mehrstücke werden 
erhoben:

 

9.2.1 bei einem Format bis zu DIN A3 für die erste Seite: 1 € für jede weitere Seite:



8 | FREITAG, 02. DEZEMBER 2022

10. Baugesetzbuch 
Die Ausstellung eines Negativzeugnisses nach § 28 Abs. 1 BauGB (Nichtausübung oder 
Nichtbestehen des Vorkaufsrechts) ist gebührenfrei.

11. Bauordnungsrecht  

11.1 Bestätigung des Zeitpunkts des Eingangs der vollständigen Bauvorlagen im Kenntnisga-
beverfahren (§ 53 Abs. 5 Nr. 1 LBO):

0,5 vom Tausend der Baukosten bzw. 
Abbruchkosten, mind. 50,00 €

11.2 Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO: 0,2 vom Tausend der Baukosten bzw. 
Abbruchkosten, mind. 20,00 €

11.3 Benachrichtigung der Angrenzer und Nachbarn (§ 55 LBO): 9,00 € je zu benachrichtigende m 
Angrenzer, mind. 24,00 €

11.4 Beratung von Bauinteressenten über das übliche Maß hinaus Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

11.5 Auskünfte aus geologischen Informationssystem Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

12. Entwässerungsanträge Genehmigung zum Anschluss an die Kanalisation 0,1 vom Tausend der Baukosten des 
Gebäudes mind. 50,00 € höchstens

13. Bestattungsrecht  

13.1 Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 Bestattungsgesetz):   20,00 €

13.2 Unbedenklichkeitsbescheinigung für Feuerbestattung (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 Bestattungsver-
ordnung):

  10,00 €

14. Fischereischeine  

14.1 Austellen eines Fischereischeines auf Lebenszeit (FischG, VwV-FischG) 25,00 €

14.2 Eintragung der Fischereiabgaben in den Fischereischein (Verlängerung) FischG u. VwV-Fi-
schG (Verlängerung) FischG u. VwV-FischG

15,00 €

14.3 Austellung eines Jugendfi schereischeins (FischG, VwV-FischG) 10,00 €

14.4.1 Austellung/Verlängerung einer Sportfi scherkarte einzeln oder zusammen mit Gnaden-
seekarte (Unterseefi schereiordnung)

12,00 €

14.4.2 Austellung/Verlängerung einer Sportfi scherkarte (Unterseefi schereiordnung) für Urlau-
ber mit Gästekarte ist gebührenfrei

 

14.4.3 Austellung/Verlängerung einer Sportfi scherkarte (Unterseefi schereiordnung) für Jugend-
liche ist gebührenfrei

 

14.5.1 Austellung/Verlängerung einer Gnadenseekarte, wenn keine Sportfi scherkarte ausge-
stellt wird

12,00 €

14.5.2 Austellung/Verlängerung einer Gnadenseekarte für Urlauber mit Gästekarte ist gebüh-
renfrei

 

14.5.3 Austellung/Verlängerung einer Gnadenseekarte für Jugendliche ist gebührenfrei  

15. Fundsachen 
Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder

15.1 Bei Sachen bis zu 100,00 € Wert gebührenfrei

15.2 Bei Sachen mit mehr als 100,00 € bis zu 1.000,00 € Wert: 2 % des Wertes, mind. jedoch 5,00 €

15.3 Bei Sachen über 1.000,00 € Wert: 2 % von 1.000,00 € und 1 % des 
Mehrwertes

16. Gewerbesachen  

16.1 Erteilung einer Empfangsbescheinigung (§ 15 Abs. 1 GewO): 20,00 €

16.2 Erteilung von Auskünften aus der Gewerbedatei: 20,00 €

16.3 Spiele  

16.3.1 Erlaubnis zur Aufstellung von Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 c Abs. 1 GewO):   20,00 €

16.3.2 Bestätigung gemäß § 33 c Abs. 3 GewO: 20,00 €

16.3.3 Erlaubnis zur Veranstaltung von anderen Spielen mit Gewinnmöglichkeit (§ 33 d Abs.1 
GewO):

  20,00 €

16.4 Erlaubnis zum Betrieb des Pfandleih- oder Pfandvermittlungsgewerbes (§ 34 Abs. 1 
GewO):

  20,00 €

16.5 Erlaubnis zum Betrieb des Versteigerergewerbes (§ 34 b Abs. 1 GewO):   20,00 €

16.6 Erlaubnis zu Veranstaltungen nach § 33 a GewO): 20,00 €

16.7 Erlaubnis zum Betrieb des Bewachungsgewerbes (§ 34 a Abs. 1 GewO):   20,00 €

16.8 Ö� entliche Bestellung von Versteigerern (§ 34 b Abs. 5 GewO): 20,00 €

16.9 Erlaubnis für das gelegentliche Feilbieten von Waren (§ 55 a Abs. 1 Nr. 1 GewO):  20,00 €

16.10 Erteilung einer Spielerlaubnis gemäß § 60 a Abs. 2 GewO: 20,00 €

16.11 Festsetzung von Wochenmärkten (§ 69 Abs. 1 GewO): 20,00 €

17. Erteilung der Erlaubnis zur Plakatierung 20,00 €
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18. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses  

18.1 Auskunft aus der Kaufpreissammlung 30,00 €

18.2 Auskunft über Bodenrichtwerte 30,00 €

18.3 Mündliche Auskünfte sind gebührenfrei  

19. Kirchenaustritt 
Beurkundung einer Erkärung über den Kirchenaustritt pro Person

  35,00 €

19a. Beglaubigung einer Abschrift einer Erkärung über den Kirchenaustritt   15,00 €

20. Gaststättenrecht  

20.1 Gaststätten gem. § 12 GastG  

20.1.1 für 1 Tag 25,00 €

20.1.2 für 2 Tage 35,00 €

20.1.3 für 3 Tage    45,00 €

20.1.4 für 4 Tage 55,00 €

20.1.4 ab 4 Tage zusätzlich pro Tag 15,00 €

20.2 Sperrzeitverkürzung bei einzelnen Betriebe für einzelne Tage  

20.2.1 für 1 Stunde 20,00 €

20.2.2 für 2 Stunden 25,00 €

20.2.3 für 3 Stunden 30,00 €

20.2.4 für 4 und mehr Stunden 35,00 €

21. Ladenö� nungsgesetz; Ausnahmeerteilung vom Verbot des gewerblichen Feilhaltens von 
Waren außerhalb von Verkaufsstellen (§ 9 Abs. 4 LadÖG):

  20,00 €

22. Melderecht  

22.1 Auskünfte aus dem Melderegister  

22.1.1 einfache Auskunft (§ 44 BMG): 30,00 €

22.1.2 elektronische einfache Auskunft über das Meldeportal (§ 49 Abs. 3 BMG i. V. m. § 5 Abs. 
1 Satz 4 BW AGBMG):

  10,00 €

22.1.3 erweiterte Auskunft (§ 45 BMG): Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

22.1.4 Gruppenauskunft (§§ 46, 50 Abs. 1, 2 und 3 BMG):  Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

22.1.5 Gruppenauskunft nach Nr. 22.1.4, die mit Hilfe der automatischen Datenverarbeitung 
gegeben wird

 Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

22.2 Ausstellung einer Wählbarkeitsbescheinigung (§ 10 Abs. 4 KomWG): Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

22.3 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde  

22.3.1 Einfache schriftliche Meldebescheinigung (§ 18 Abs. 1 Satz 2 BMG) je Bescheinigung: Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

22.3.2 Erweiterte schriftliche Meldebescheinigung (§ 18 Abs. 2 BMG) je Bescheinigung:  Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

22.3.3 Sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde je Bescheinigung (werden mehrere gleich-
lautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede 
weitere Bescheinigung auf die Hälfte):

Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

22.4 Sonstige Amtshandlungen der Meldebehörde: Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

22.5 Gebührenfrei  sind insbesondere:  

22.5.1 die Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige sowie die Meldebestätigung (§ 24 Abs. 2 
BMG)

 

22.5.2 die Auskunft an den Betro� enen (§ 10 BMG)  

22.5.3 die Berichtigung und Ergänzung des Melderegisters (§§ 12 und 6 Abs. 1 Satz 1 BMG)  

22.5.4 die Löschung von Daten und Hinweisen (§§ 14 und 15 BMG)  

22.5.5 die Unterrichtung des Betro� enen über die zu seiner Person erteilten erweiterten Melde-
registerauskünfte (§ 45 Abs. 2 BMG)

22.5.6 die Einrichtung von Übermittlungssperren nach § 36 Abs. 2, § 42 Abs. 3 Satz 2 und § 50 
Abs. 5 BMG) sowie von Auskunftssperren nach § 51 BMG und bedingten Sperrvermerken 
nach § 52 BMG

 

22.5.7 die Abgabe von Erklärungen nach § 44 Abs. 3 Satz 2 BMG  

22.5.8 Datenübermittlungen und Auskünfte zwischen den Meldebehörden nach § 33 BMG  

22.5.9 Datenübermittlungen und Auskünfte an andere ö� entliche Stellen im Inland nach § 34 
BMG

 

22.5.10 die Auskunft an den Wohnungsgeber nach § 50 Abs. 4 BMG  

23. Straßenrechtliche Sondernutzung Erteilung der Erlaubnis zur Benutzung einer Straße 
über den Gemeingebrauch hinaus:

Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €
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24. Umweltinformationen Zurverfügungstellen von Umweltinformationen (einschließlich 
Vorbereitungsarbeiten) durch schriftliche Auskünfte oder auf sonstigem Wege bei:

 

24.1 mehr als geringfügigem Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden): 25,00 €

24.2 erheblichem Bearbeitungsaufwand (3 bis 8 Stunden): 200,00 €

24.3 außergewöhnlich hohem Bearbeitungsaufwand (mehr als 8 Stunden) 350,00 €

25. Landesinformationsfreiheitsgesetz Zurverfügungstellen von Informationen (einschließ-
lich Vorbereitungsarbeiten) durch schriftliche Auskünfte oder auf sonstigem Wege bei:

25.1 mehr als geringfügigem Bearbeitungsaufwand (0,5 bis 3 Stunden): 25,00 €

25.2 erheblichem Bearbeitungsaufwand (3 bis 8 Stunden): 200,00 €

25.3 außergewöhnlich hohem Bearbeitungsaufwand (mehr als 8 Stunden) 350,00 €

25.4 Zurverfügungstellen von Informationen in sonstiger Weise z. B. Abschrift, Ausfertigung, 
Fotokopie usw. Werden diese von der Gemeinde/Stadt selbst hergestellt, so kommen ggf. 
die Schreibgebühren (Nr. 9) oder andere Auslagen hinzu.

  

26. Standesamt Gebührenpfl ichtige Tatbestände § 7 Abs. 2 Satz 2 Gesetz zur Ausführung 
des Personenstandsgesetzes

 

26.1 Reservierung eines Trautermins 5,00 €

26.2 Eheschließung an Wochenenden und Feiertagen (an den Werktagen Montag bis Freitag 
wird außerhalb der regulären Ö� nungszeiten des Rathauses die landesrechtliche Gebühr 
nach PStG-DVO angesetzt)

80,00 €

26.3 Eheschließung unter freiem Himmel 100,00 €

26.4 Eheschließungen in sonstigen Einrichtungen (außerhalb des Standesamts/Rathauses) 75,00 €

26.5 Reinigungspauschale bei nicht ordnungsgemäßem Hinterlassen der Trauorte nach der 
Eheschließung

50,00 €

26.6 Sonderaufwand für Vorbereitung / Unterstützung bei Feierlichkeiten / Sektempfang etc. 
(nicht Torkel)

50,00 €

26.7 Sonstiger Sonderaufwand Standesamt nach Aufwand Je angefangene ¼ Stunde 15,00 €

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Straßenreinigung Allensbach und Ortsteile 
Ab Montag, den 5. Dezember 2022, werden die Straßenreinigungsarbeiten im 
Kernort Allensbach und anschließend voraussichtlich ab Mittwoch, den 7. Dezember 
in den Ortsteilen Hegne, Kaltbrunn, Langenrain und Freudental durchgeführt. Die 
Reinigungsarbeiten werden je nach Wetterlage bis Freitag, den 9. Dezember dauern. 
Wir bitten Sie, wenn möglich, an den Reinigungstagen das Parken am Straßenrand zu 
vermeiden, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten. 

Außerdem wäre es hilfreich, wenn die Gehwege von den zuständigen Grundstücksei-
gentümern bis zum oben genannten Termin gereinigt würden. Das Kehrgut wird dann 
von der Kehrmaschine am Straßenrand aufgenommen. 

ZU VERSCHENKEN
Haben auch Sie etwas, das Sie nicht mehr 
gebrauchen können? 
Alles, was zum Wegwerfen zu schade ist, 
kann hier in einer kostenlosen Kleinanzeige 
zum Verschenken angeboten werden.
Wenden Sie sich bitte an: Bürgermeisteramt, 
Tel.: 801-24, oder per e-mail an 
mitteilungsblatt@allensbach.de

Zugposaune, Marke King mit Ko� er 
Tel.: 0172/7390554   

Mikrowelle 
Tel.: 5525 

Rahmen für Seidenmalerei 
Sta� elei 
Kissenrahmen 
Farben für Seidenmalerei 
Tel.: 4255 
  

STANDESAMTLICHE 
NACHRICHTEN

Sterbefall: 
  
24.11.2022  
Bitzer, geb. Scherle, Eva-Brigitte 
  
29.11.2022  
Müller, Klaus-Peter 

FREIWILLIGE FEUERWEHR  
ALLENSBACH

Gemeldeter Fahrzeugbrand im Tunnel 
Am Abend des 29.11.2022 um 17:23 Uhr wur-
den die Feuerwehren Allensbach, Konstanz und 
Reichenau zum Tunnel Waldsiedlung alarmiert. 
Gemeldet wurde ein Fahrzeugbrand im Tunnel 
sowie im Fahrzeug eingeschlossene Personen. 
Vor Ort konnte ein PKW außerhalb des Tunnels 
angetro� en werden. Dieser brannte entgegen 
der Meldung nicht. Die Personen konnten eben-
falls alle das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr 
Allensbach übernahm die Versorgung von drei 
betro� enen Personen bis zum Eintre� en des Ret-
tungsdienstes. Nach ungefähr 60 Minuten konn-
ten sämtliche Einsatzkräfte den Einsatz beenden. 
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LOKALE AGENDA 21 
ALLENSBACH

Arbeitskreis Gesundheit 

Vortrag - Parkinson - die Krankheit, die Men-
schen langsamer macht - 
Die Parkinsonerkrankung ist eine der häufi gs-
ten neurodegenerativen Erkrankungen und be-
tri� t viele Bereiche des täglichen Lebens. 

Die vielen Facetten der Krankheit stellen Be-
tro� ene, Angehörige und Therapeuten vor gro-
ße Herausforderungen. 
Was ist ein Parkinsonsyndrom und welche 
Symptome gehören dazu? Wie wird die Dia-
gnose gestellt und was für Behandlungsmög-
lichkeiten gibt es? 

Diese und viele anderen Fragen zu diesem The-
ma klärt Professor Chatzikonstantinou im Rah-
men seines Vortrags. 

Referent: Prof. Dr. med. Anastasios 
 Chatzikonstantinou
  (Leiter der Akutneurologie / 

Frührehabilitation  der Kliniken 
Schmieder in Allensbach) 

Termin: Montag, 5. Dezember 2022, 
 19:30 Uhr 
Ort: Aula der Grundschule Allensbach, 
 Schulstr. 12 

Eintritt frei! 

KATH. KIRCHENGEMEINDE
WOLLMATINGEN-ALLENSBACH

Gottesdienste   

Samstag, 03. Dezember – Hl. Franz Xaver 
12.30 Uhr Ministrantenprobe für das Patro-

zinium in St. Nikolaus,  
 Allensbach 
18.00 Uhr Eucharistiefeier bei Kerzenlicht 

mit dem Kirchenchor in 
 St. Gallus, KN-Fürstenberg 
  
Sonntag, 04. Dezember – 
Zweiter Adventssonntag 
10.00 Uhr Eucharistiefeier anlässlich des 

Patroziniums in St. Nikolaus,  
Allensbach 

 Es singt der Nikolaudate Chor, 
parallel dazu 

 Kindergottesdienst am Patrozi-
nium im Pfarrheim St. Nikolaus 

 Anschließend Nikolausmarkt „um 
die Kirche rum“ (siehe gem. Mit-
teilungen) 

11.00 Uhr Eucharistiefeier in St. Martin, 
KN-Wollmatingen 

14.00 Uhr Taufe von Lio Noél Uebele in St. 
Nikolaus, Allensbach 

17.00 Uhr Feierliche Vesper anl. des Patro-
ziniums in St. Nikolaus, 

 Allensbach 
  
Dienstag, 06. Dezember – Hl. Nikolaus 
 6.00 Uhr Ökumenische Frühschicht in 

St. Nikolaus,  Allensbach  (siehe 
ökumenische Nachrichten) 

10.00 Uhr Trauung von Nancý und Stefan 
Feil mit Taufe von Fiete Feil in 
St. Nikolaus,  Allensbach 

19.00 Uhr Abendgebet in St. Jakobus,  
Kaltbrunn 

19.30 Uhr Friedensgebet in der Dorfkapel-
le Hegne  (siehe ökumenische 
Nachrichten) 

  
Mittwoch, 07. Dezember – Hl. Ambrosius 
18.00 Uhr Friedensgebet im Pfarrheim St. 

Nikolaus,  Allensbach (siehe öku-
menische Nachrichten) 

18.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in 
den Kliniken Schmieder (aktuell 
nur hausintern) 

18.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Jakobus, 
Kaltbrunn 

KIRCHENNACHRICHTEN

Donnerstag, 08. Dezember –  
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen 
Jungfrau und Gottesmutter Maria 
9.30 Uhr Eucharistiefeier der Kath. Frau-

engemeinschaft in St. Nikolaus,  
Allensbach  

Es wird empfohlen, in den Gottesdiensten wei-
terhin eine Maske zu tragen und Abstand zu 
halten.  
 
 
KLOSTERKIRCHE  
ST. KONRAD HEGNE

Zweiter Adventssonntag   
Samstag, 03. Dezember   
17:30 Uhr Vesper   

Sonntag, 04. Dezember   
07:30 Uhr Laudes 
10:15 Uhr Eucharistiefeier   
17:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
17:45 Uhr Vesper   

Montag, 05. Dezember  
07:00 Uhr Laudes 
11:45 Uhr Sext (Mittagshore) 
17:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
17:45 Uhr Vesper als Ökumenisches Haus-

gebet gestaltet  

Dienstag, 06. Dezember - Hl. Nikolaus 
07:00 Uhr Laudes 
17:45 Uhr Eucharistiefeier mit integr. Ves-

per (Gedächtnis für Verstorbene) 
19:30 Uhr Friedensgebet in der Dorfkapelle   

Mittwoch, 07. Dezember  
07:00 Uhr Laudes 
11:00 Uhr Pilgergottesdienst in der Krypta 
11:45 Uhr Sext (Mittagshore) 
17:00 Uhr Eucharistische Anbetung 
17:45 Uhr Vesper   

Donnerstag, 08. Dezember - 
Hochfest der Erwählung Mariens 
07:00 Uhr Laudes 
16 -17:00 Uhr Anbetungsstunde in der Krypta 

in den Anliegen der Ulrikapil-
ger*innen  

17:45 Uhr Festgottesdienst   
Freitag, 09. Dezember  
07:00 Uhr Laudes 
11:45 Uhr Sext (Mittagshore) 
17:15 Uhr Rosenkranz 
17:45 Uhr Meditative Adventsvesper 

GEMEINSAME MITTEILUNGEN

Unser Pfarrbüro ist zu folgenden Zeiten 
für Sie geö� net: 

Montag: 9.00 – 11.00 Uhr 
Dienstag: 9.00 – 11.00 Uhr, 
 16.00-18.00 Uhr 
Donnerstag: 9.00 – 11.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag geschlossen 
  
Tel: 9312-0 
Fax: 9312-20 
E-Mail: Pfarramt.nikolaus@kath-wa.de 
Internet: www.kath-wa.de 
  
Pfarrer Marcus Maria Gut 
Tel. 0157/83034820 
E-Mail: Gut@kath-wa.de 
  
Diakon Martin Beck 
Tel: 9312-12 
0176/30041212 
E-Mail: Beck@kath-wa.de 
  
Sabine Späth  (Hausmeisterin Pfarrheim und 
Kirche St. Nikolaus) 
Montag - Freitag 8.00 Uhr - 11.00 Uhr 
Telefon: 9312-16 
E-Mail: Spaeth@kath-wa.de 
  

Nikolaudate Chor 

Die Proben des Nikolaudate Chors fi nden 
dienstags um 19.45 Uhr im Pfarrheim St. Ni-
kolaus statt. 
  

Der Pfarrbrief ist da! 

Der Weihnachts-Pfarrbrief 
der Kirchengemeinde liegt 
wieder in den Kirchen aus 
und ist auch auf der Home-
page abrufbar. Gerne kann 
er noch über die Pfarrbüros 
nach Hause bestellt werden. 
  

Elektronischer Adventskalender 

Am 1. Advent hat sich das 
erste Türchen des Online-Ad-
ventskalenders der Kirchen-
gemeinde geö� net. Hier 
geht’s zu den „24+4“ Türchen. 
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Profess-Erneuerung 

„Stelle dein Leben unter das Geheimnis des 
Kreuzes“  
Zwei Jahre nach ihrer Erstprofess hat Sr. Ma-
rie-Salome Schwert am vergangenen Christkö-
nigssonntag für weitere drei Jahre die Ordens-
gelübde erneuert und damit auch ihr JA zur 
Gemeinschaft und Lebensordnung der Barm-
herzigen Schwestern vom heiligen Kreuz. 
Als sprechende Zeichen brannten in der feierli-
chen Vesper in der Klosterkirche ihre Taufkerze 
und ihre Professkerze: Getauft und damit hi-
neingenommen in Tod und Auferstehung Jesu 
stellte sie ihr Leben wieder neu und bewusst 
unter das Geheimnis des Kreuzes. Als Botin der 
Auferstehung möchte sie den Menschen von 
Ho� nung erzählen und mitwirken, dass andere 
wieder ho� en können. 

  

Kloster Hegne - Theodosius Akademie 
der Stiftung Kloster Hegne 

Infos zu den Kursen bei der Theodosius Akade-
mie der Stiftung Kloster Hegne 
unter 807-700 oder www.theodosius-akade-
mie.de, E-Mail: info@theodosius-akademie.de 
 
 
ÖKUMENISCHE 
NACHRICHTEN

Herzliche Einladung zu den ökumeni-
schen Frühschichten 

„Denn uns ist ein Kind geboren“ - so lautet das 
Thema der Frühschichten in der Adventszeit. 
Die nächste Frühschicht fi ndet am 6. Dezem-
ber um 6.00 Uhr in der kath. Kirche St. Ni-
kolaus statt. Diese Frühschicht wird von der 
Leiterrunde Allensbach gestaltet. 
Im Anschluss wird es ein kleines Frühstück im 
Pfarrheim geben. 
  

Abendgebet in Kaltbrunn 

Herzliche Einladung zum ökumenischen 
Abendgebet am Dienstag, 06. Dezember um 
19.00 Uhr in der Kapelle St. Jakobus. 

Herzliche Einladung zum Friedensgebet 
in der Dorfkapelle Hegne 

Man erfährt täglich aus den Nachrichten, der 
Zeitung und im eigenen, persönlichen Leben, 
wie zerbrechlich und bedroht der Frieden ist. 
Einmal im Monat lädt das Team aus Hegne des-
halb dazu ein, für den Frieden weltweit und bei 
jedem Einzelnen zuhause zu bitten und sich im 
Bemühen um Frieden gegenseitig zu bestärken. 
Das nächste Friedensgebet ist am Dienstag, 
den 06. Dezember  um 19.30 Uhr. 
  

Friedensgebet in Allensbach 

Herzliche Einladung zum Friedensgebet am 
Mittwoch, 07. Dezember 2022, 18 Uhr im 
kath. Pfarrheim, Raum Franziskus: Schalom - 
Der Friede sei mit euch ... 
 
 
EVANG. KIRCHEN- 
GEMEINDE ALLENSBACH

Freitag, 02.12. 
15.00 Uhr Kinderchor „Gnadenseespatzen“ 
Leitung: Maike Rohr 
(maike.rohr@gmx.net /Tel: 8049515) 
  
Pfadfi ndergruppen  
17.00 Uhr ungerade Woche: „Wölfl inge“
 3.-5. Klasse 
gerade Woche: „Jungpfadfi nder“ 6.-7. Kl.: 
17.30 Uhr „Pfadfi nder“ 8.-10. Klasse 
(wöchentlich) 
Tre� punkt: Gnadenkirche 
Leitung: Linda Streckfuß / Jeanny Klingbeil 
Kontakt: gilde-allensbach@vcp-konstanz.de 
  
19.00 Uhr „Mensch, lass uns reden!“ 
Gemeinde-Themen-Stammtisch in der Gna-
denkirche 
Thema: Sühne, Blutopfer, Erbsünde – kranke 
Ideen, irre Missverständnisse, archaische Ge-
waltphantasien im Raum der Religion oder was 
dann? 
  
Sonntag, 04.12.   
10.00 Uhr Gottesdienst zum 2. Advent 
Predigt:  Pfarrerin Barbara Kündiger 
Orgel:  Hermann Pretzel 
  
Montag 05.12. 
14.00 Uhr Jungbläser 
17.00 Uhr Krippenspiel Probe  
 
Dienstag 06.12.   
6.00 Uhr Ökumenische Frühschicht in St. Ni-
kolaus 
19.00 Uhr Abendgebet in Kaltbrunn 
St. Jakobus Kapelle Kaltbrunn 
Innehalten vor Gott – Klarheit fi nden – Segen 
erfahren für diese Welt und um Frieden beten - 
Wir sind miteinander ökumenisch unterwegs. - 
Leitung: Anita Trenkle-Conzelmann 
  
20.00 Uhr Posaunenchor „Bodanrück“ 
Leitung: Werner Engelhard 
  
Mittwoch 07.12.   
10.00 Uhr Ökumenischer Bibelkreis 
18.00 Uhr Andacht Kliniken Schmieder 

Donnerstag 08.12.  
20.00 Uhr Allensbacher Vokal Ensemble (AVE) 
Leitung: Philipp Heizmann 
  
Freitag 09.12. 
15.00 Uhr Kinderchor „Gnadenseespatzen“ 
Leitung: Maike Rohr 
  
Pfadfi ndergruppen  
17.00 Uhr ungerade Woche: „Wölfl inge“ 
3.-5. Klasse 
gerade Woche: „Jungpfadfi nder“ 6.-7. Kl.: 
17.30 Uhr „Pfadfi nder“ 8.-10. Klasse 
(wöchentlich) 
Tre� punkt: Gnadenkirche 
Leitung: Linda Streckfuß / Jeanny Klingbeil 
Kontakt: gilde-allensbach@vcp-konstanz.de 
  

Pfarramt 

Das Pfarramtsbüro ist am Dienstag von 15.00 
– 17.00 Uhr und am Mittwoch und Donners-
tag jeweils von 9.00 Uhr – 11.00 Uhr  ge-
ö� net. 
Telefonisch können Sie das Pfarramt unter der 
Tel.-Nr. 6310 erreichen.
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 
  

Verkauf von Fair-Trade Produkten nach 
den Gottesdiensten 

In der Adventszeit werden nach den Gottes-
diensten fair gehandelte Waren aus dem Welt-
laden Dettingen im Foyer der Kirche verkauft. 
  

Ein Gebet für Sie! 

Zwei Kästen für Gebetsanliegen fi nden sich im 
„Bethlehemstall“ vor der Kirche und im Kir-
chenraum. Es besteht die Möglichkeit, in die 
Gebetsbriefkästen Gebetsanliegen einzuwer-
fen. Die Bitten werden gottesdienstlich beim 
Abendgebt in Kaltbrunn und in den Sonntags-
gottesdiensten aufgenommen unter Wahrung 
der Anonymität. 
  

Aktion „Brot für die Welt“ 

Alle Kollekten und Sammlungen der Advents-
zeit sind für „BROT FÜR DIE WELT“. Die Aktion 
unterstützt dieses Jahr Kleinbauern in Burkina 
Faso: 
Klimaresistente Landwirtschaft und nachhalti-
ge Anbaumethoden. 
  

Friedenslicht von Bethlehem 

Am Donnerstag, 18.12. fi ndet um 18.30 Uhr 
der Gottesdienst zur Mitnahme, Aussendung 
und Segnung des Friedenslicht von Bethlehem 
in der Lutherkirche Konstanz statt. Die Frie-
denslichtaktion 2022 steht unter dem Motto 
„Frieden beginnt mit Dir“.  
  

Diakonie 

Information – Beratung – Hilfe 
EVANGELISCHE GEMEINDEDIAKONIE (sozia-
ler Dienst) der Evangelischen Kirchengemeinde 
Allensbach, Kontakt: 
Angelika Straub (Vors.), Tel.: 935 485, 
Kontakt Ev. Pfarramt, 
Frank-Uwe Kündiger: Tel: 6310 
Mail: frank-uwe@kuendiger.net. 
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Überkonfessionelle Beratung und Begleitung 
in schwierigen Lebenssituationen, Vermittlung 
mit Ämtern, in Einzelfällen Überbrückungs-
hilfen, Weitervermittlung von fachlicher Hilfe 
und zu Fachdiensten der DIAKONIE und sozi-
aler Dienste. 

„JUGEND HILFT“  (Nachbarschaftshilfe / kleine 
Hilfen im Alltag durch Jugendliche in fachli-
cher Begleitung) Gerhard Hügel-Bohlig, 
Tel.: 3374 
Mail: gehuebo@web.de 
E-Mail: pfarramt@ev-kirche-allensbach.de 

Homepage: www.ev-kirche-allensbach.de 
  

Leitwort für die kommende Woche   

„Seht auf und erhebt Eure Häupter, weil sich 
eure Erlösung naht!“ (LK 21,28) 

KINDERHAUS 
KALTBRUNN

Das Kinderhaus Kaltbrunn sagt 
DANKESCHÖN! 

Bei milden Temperaturen fand wieder ein wun-
derschöner Laternenumzug mit einem St. Mar-
tin hoch zu Ross statt. 

An den vielen Stationen wurden kräftig die 
Laternenlieder gesungen und am Bolzplatz die 
Martinslegende gespielt und Martinsbrötchen 
verteilt. 

Zum Ausklang gab es die von vielen fl eißigen 
Helfern vorbereiteten Würstchen und Punsch. 
Ein herzliches Dankeschön gilt vor allem dem 
engagierten Elternbeirat für die tatkräftige Un-
terstützung! 

KINDERGÄRTEN & SCHULEN
DANKE an:
• den vielen Umzugsteilnehmern

• der St. Martinsreiterin Livia Schucherdt

• der „Bettlerin“ Jana Kloss

• den Stromspenderfamilien: Friedrich, Sigi 
und Lehmann

• der Feuerwehr Kaltbrunn (den Herren Sven 
Gentner, Siegfried Erne, Alex Erne und 
Andreas Köhmstet) für Begleitschutz, Be-
leuchtung und Feuerwache

• dem Polizeiposten Allensbach für die Weg-
begleitung

• Bäckerei Ratzek für die 10% auf die Bröt-
chenrechnung

• allen helfenden Händen die dazu beigetra-
gen haben, dass es so ein schöner Laternen-
umzug wurde.

KINDER- UND  
FAMILIENZENTRUM  
ALLENSBACH
Das Team vom Kinder- und Familienzentrum 
Allensbach lädt alle Familien ein, jeden Freitag 
vor Weihnachten von 14:30 - 17:00 Uhr bei 
einer gemütlichen Tasse Ka� ee oder Punsch und 
leckeren Plätzchen einen gemütlichen Nach-
mittag zu verbringen. Wer möchte, kann unter 
Anleitung noch etwas Kreatives für Weihnach-
ten basteln und mit nach Hause nehmen. Kinder 
können bei Bedarf gerne betreut werden. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Team freut 
sich immer über zahlreiche Besucher! 
Am Samstag, den 3.12. ö� net die Weih-
nachtshütte „Die Auszeit“ von 17:00 - 
21:00 Uhr ihre Türen für alle, die bei Glühwein, 
Punsch und einem leckeren Würstchen ein net-
tes Beisammensein suchen. Das Team vom Kin-
der- und Familienzentrum unter Trägerschaft 
des Kinderschutzbunds Konstanz e.V. verkauft 
außerdem wieder Selbstgebasteltes, leckere 
Marmelade und Plätzchen. 

MARIANUM HEGNE

Schüler des Marianums setzen ein Zeichen 
der Ho� nung 
Schüler des Marianums folgen dem Aufruf des 
Bundespräsidenten und setzen anlässlich des 
Volkstrauertages ein Zeichen für Frieden und 
Freiheit. In diesem Sinnen gestalteten zwei 
Klassen des sozialwissenschaftlichen Gymnasi-
ums in Hegne den ökumenischen Gottesdienst 
anlässlich des Volkstrauertages in Allensbach. 
Die Schülerinnen und Schüler hatten sich im 
Vorfeld im Unterricht mit den Ursachen für 
Krieg, Flucht und Vertreibung auf der Welt 
und in der Geschichte auseinandergesetzt und 
schlussendlich ihre Gefühle zum Krieg in der 
Ukraine verarbeitet. 
Am Ende des Projektes, das interdisziplinär im 
Geschichts- und Religionsunterricht begleitet 
wurde, gestalteten die Schülerinnen und Schü-
ler mehrere große Standbilder. In den kom-
menden Tagen sind die Standbilder der Schüler 
noch in der katholischen Pfarrkirche St. Niko-
laus in Allensbach zu sehen. 
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MUSIKVEREIN 
ALLENSBACH

Am Sonntag, den 11.12. veranstaltet der Mu-
sikverein Allensbach in der Kirche St. Nikolaus 
ein Adventskonzert. Erö� net wird das Konzert 
um 17 Uhr mit der Jugendkapelle Allensbach, 
die für dieses Konzert ein gemeinschaftliches 
Projekt mit der Jugendkapelle Dettingen-Wall-
hausen durchführt. Anschließend spielen die 
Musiker/innen der Gesamtkapelle einige be-
sinnliche, adventliche Stücke. Nach dem Kon-
zert lädt der Musikverein zu Glühwein und 
Glühpunsch auf dem Kirchplatz ein.  
 
 
NARRENVEREIN  
ALLENSBACH

Hilfe für Menschen in der Ukraine 
Vor dem Kälteeinbruch und dem drohenden 
Energieausfall sammelt der Verein für Men-
schen in der Ukraine e.V., Sach-und Geldspen-
den für ein Lager in der Ukraine wo sich aktuell 
etwa 600 Kinder meist Vollwaisen befi nden. 
Der Transport in die Ukraine startet am 
14.12.2022. 
  
Der Narrenverein Alet unterstützt diese Aktion 
und richtet im Narrenstüble, Radolfzeller Str. 
10 eine Sammelstelle ein. 
Ö� nungszeiten: 
Sonntag, 11.12.2022, 17-19 Uhr 
Montag, 12.12.2022, 17-19 Uhr 
  
Dringend benötigt werden Lebensmittel wie 
Mehl, Reis, Zucker, Teigwaren, Salz, Speiseöl, 
Butter, Margarine, Schokolade und Konserven 
aller Art. 
Für die jetzige Jahreszeit werden auch benö-
tigt: Warme Kinderkleidung, Kinderschuhe etc. 
Gerne nimmt der Verein „Hilfe für Menschen in 
der Ukraine e.V“ unter IBAN: DE42 6925 0035 
0006 0430 46 oder Bar in der Sammelstelle 
Geldspenden an. 
Die Sachspenden sollten gut verpackt, mög-
lichst mit Beschriftung des Inhalts abgegeben 
werden. 
Der Narrenverein Alet sagt DANKE  
 
 

Jahreshauptversammlungen der Vereine 
Allensbach

GALGENVÖGEL  
ALLENSBACH 1963 e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
In den vergangenen Jahren konnten coronabe-
dingt die Jahreshauptversammlungen leider 
nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund 
werden die Versammlungen der Jahre 2019 
und 2020 mit der vom Jahre 2021 gemeinsam 
durchgeführt.   

Hiermit laden die Galgenvögel am Donnerstag 
den 08.12.2022 um 19:30 Uhr alle aktiven und 
passiven Mitglieder zur Jahreshauptversamm-

lung für die Jahre 2019/2020/2021 ins Ver-
einsheim ein. 
  
Tagesordnung: 
1.  Begrüßung und Bericht des 1. Vorstands 
2.  Berichte der Schriftführerin der Jahre 2019 

bis 2021 
3.  Berichte der Kassiererin der Jahre 2019 bis 

2021 
4.  Bericht der Kassenprüfer 
5.  Entlastung der Vorstandschaft 
6.  Neuwahl der Vorstandschaft 
7.  Neuwahl der Kassenprüfer 
8.  Wünsche und Anträge 
9.  Verschiedenes/Termine 
  
Wünsche und Anträge sind bis zum 06.12.2022 
bem 1. Vorstand einzureichen.  
 
 
AUS DEM SPORTLEBEN

SPORTVEREIN  
ALLENSBACH 1907

Handball 

Bw: deutliche Niederlage in Ettenheim  
Die Bw ist bei der Spitzenmannschaft der SG 
Altdorf/Ettenheim chancenlos. Aber das Ergeb-
nis (27:47) klingt schlimmer, als es die Leistung 
war. Die Vorzeichen standen vor dem Spiel bei 
einer Mannschaft aus den TOP3 nicht optimal. 
Mit vier verletzten Spielern war der Kader dünn 
besetzt, zumal auch drei C-Jugendspielerinnen 
die Reise in den Kaiserstuhl antraten. Dennoch: 
Der Start gelang in Ettenheim perfekt. Immer 
wieder konnte vor allem Emma Lücken reißen 
und der Angri�  lief deutlich besser als noch vor 
ein paar Wochen. 27 Tore gegen einen überle-
genen Gegner sind top - 47 Gegentore natür-
lich viel zu viel. Gegen die Power der Gastge-
ber hatten die Allensbacher Mädels zu selten 
etwas entgegensetzen. Der Klassenunterschied 
wurde vor allem hier überdeutlich. Aber: Der 
kleine SVA-Kader kämpfte bis zum Schluss um 
jeden Ball und hatte sich trotz deutlichem Er-
gebnis ein Lob verdient. In der nächsten Wo-
che möchte man gegen einen Gegner (SG JHA 
Baden) auf Augenhöhe wieder um zwei Punkte 
fi ghten. Wir sind bereit! 
  
Aw erfolgreich im Spitzenspiel
Am vergangenen Sonntag empfi ng die Aw zu-
hause den Tabellenersten, die HSG Freiburg. 
Schon im Vorfeld war klar, dass diese Partie 
keine leichte werden würde. Nach einem gu-
ten Start, indem man sich kurzfristig absetzen 
konnte, bestraften die Gäste mangelnde Konse-
quenz in der Abwehr und technische Fehler im 
Angri� . In Folge dessen lag man plötzlich mit 
2 Toren zurück. Schon in der 11. Minute nahm 
das Trainerteam die erste Auszeit. Bis zur 17. 
Minute lief man dem knappen Rückstand noch 
hinterher, bevor es dem SVA gelang, das Spiel 
zu drehen: Mit 21:19 ging man in die Pause. 
In die zweite Halbzeit startete man hochmo-
tiviert. Die o� ensivere Abwehr der Gäste er-
schwerte es den Mädels aber zusehends, den 

Ball im Angri�  laufen zu lassen. Aber der SVA 
kam im Spiel über den Kreis zu Erfolgen, der 
Rück-raum fand Lücken zum Tor und auch den 
Außen gelang es, zu punkten. Bis zum Ende 
blieb die Partie spannend, doch den Gästen 
gelang es nicht, auf mehr als zwei Tore heran-
zukommen. Mit 38:34 konnte der SVA das Spiel 
für sich entscheiden. Das nächste Wochenende 
ist spielfrei, bevor am 11.12. um 14:30 Anpfi �  
in der Gerhard-Graf-Sporthalle Freiburg ist. 
Die Aw möchte sich herzlich bei ihrem Sponsor, 
der Albrecht Media Production, für den neuen, 
sogar personalisierten Ballsatz bedanken. Die 
Bälle werden der Mannschaft mit Sicherheit 
nicht nur heute, sondern auch in Zukunft gute 
Dienste erweisen. 
  
Frauen 2: SV Allensbach II – HSG Kinzigtal 
33:22 (17:9) 
Mit vielen Toren für den SVA und einer starken 
Abwehrleistung siegen die Frauen 2 verdient 
vor heimischem Publikum. Von Anfang an er-
brachte der SVA eine konzentrierte Leistung, 
die vor allem durch starke Abwehr- und Torhü-
teraktionen gekennzeichnet war. So konnte bis 
in die 10. Minute ein 7:3 Vor-sprung erspielt 
werden. Über jede Position hinweg konnte der 
Angri�  erfolgreich Torgefahr ausstrahlen, wo-
mit es den Gegnern schwer gemacht wurde, 
den Spielfl uss zu unterbrechen. Ein Lauf von 
6 Toren in Folge brachte den SVA zur 22. Mi-
nute mit 14:5 in eine sehr komfortable Lage. 
Im schnellen Spiel nach vorne, getragen von 
einem starken Abwehrverbund, konnte einige 
schnelle Tore erzielt werden. Flügel-fl itzer Jule 
Schuhmacher tat sich hierbei besonders hervor. 
Nach dem Seitenwechsel galt es, diese Leis-
tung aufrecht zu erhalten und weiter alles zu 
geben. Ines Ofterdinger zeigte ihre Stärken im 
Eins-gegen -Eins und auch A-Jugend Spielerin 
Jule Schuster konnte mit einigen schön plat-
zierten Würfen aus dem Rück-raum glänzen. 
Getragen von der guten Mannschaftsleistung 
und dem breiten Kader konnte der Vorsprung 
zum Endstand von 33:22 ausgebaut werden. 
An dieser Stelle ein großes Dankeschön für die 
Unterstützung an den Trommeln von den Da-
men 1! Der SVA steht nach diesem Wochenen-
de auf dem 9. Tabellenplatz. Am kommenden 
Samstag geht es zum aktuellen Tabellendritten 
nach Ottersweier/ Großweier.   

Damen 1: SV Allensbach – TSV Haunstetten 
26:23 (14:8) 
Von Beginn an zeigten die Allensbacherinnen, 
dass sie sich für die Niederlage in der Vorwo-
che gegen den TSV Wolfschlugen rehabilitieren 
wollte. Die o� ensivere Abwehrvariante zeigte 
Wirkung. Auch Torhüterin Joelle Arno war von 
Beginn an ein starker Rückhalt zwischen den 
Pfosten. Dadurch tat sich der TSV schwer und 
kam erst in der neunten Spielminute zum zwei-
ten Torerfolg. Die Allensbacherinnen mussten 
sich ihre Tore gegen die ebenfalls o� ensive De-
ckung des Tabellendritten ebenso hart erkämp-
fen, fanden aber spielerisch immer wieder sehr 
gute Lösungen. Beim Stand von 14:8 wechsel-
ten die Teams die Seiten. In die zweite Halb-
zeit starteten die Gastgeberinnen mit einem 
3:0-Lauf. Die höchste Führung der Partie (17:8) 

TERMINE & VERANSTALTUNGEN DER VEREINE
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war auch so etwas wie die Vorentscheidung! 
Trotzdem warf das Team aus dem Augsburger 
Stadtteil nochmals alles in die Waagschale. 
Doch der SVA zeigte sich im letzten Heimspiel 
des Jahres sehr diszipliniert und legte die nö-
tige Cleverness an den Tag, die in der letzten 
Zeit das ein oder andere Mal fehlte. Gepaart 
mit der starken Defensive feierten die Hühner 
am Ende den vierten Heimsieg und Platz vier 
in der Tabelle. 
 
 

Fußball 

Die Spiele vom Wochenende: 
A-Jugend:  
SG Boll/Krumbach/Biet. – SG Allensbach  8:1 
B-Jugend: 
12h SG Dettingen-Dingelsdorf – 
SG Denkingen  2:0 
C-Jugend: 
SG Allensbach – SG Markelfi ngen  4:7 
D-Jugend: 
SC Konstanz-Wollmatingen II – 
SG Dettingen-  2:0 
SG Dettingen-Dingelsdorf II s pielfrei 
E-Jugend: 

Winterpause 
Die Jugendspiele am Wochenende sind ab so-
fort in der Winterpause.  

 
Freizeit- und Breitensport

Das Leben mit dem Freizeit- und Breitensport 
aktiv gestalten... 
Die Kurse in der Bodanrückhalle Allensbach 
sowie Riesenberghalle Kaltbrunn gehen in 
der KW 52 sowie KW 01 in den Urlaub. Die 
ÜbungsleiterInnen sagen herzlichen Dank, dass 
man mit den Aktiven Sport treiben durfte. Die 
ÜbungsleiterInnen haben keinen Grund zu kla-
gen. Das verdanken Sie in hohem Maße den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Für die an-
haltende Treue und für das Vertrauen bedanken 
sich die ÜbungsleiterInnen. 
  
Weihnachtszeit 
Schon bald ist wieder ein Jahr vorüber. 
Der Rückblick auf die vergangenen Monate gibt 
uns Anlass zum Dank für die gelungene und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit in den Kursen. 
Die Abteilung Freizeit- und Breitensport 
wünscht friedvolle Weihnachtstage, einen er-
holsamen Jahresausklang und alles Gute für 
das kommende Jahr. 

KRAFTSPORTVEREIN 
ALLENSBACH

Doppel-Wumms beim KSV 
Ringen, Bezirksliga ARGE Schwarzwald Alb 
Bodensee:  
Zwei Kämpfe, zwei Siege. Die Allensbacher Rin-
ger können auf ein erfolgreiches Wochenende 
zurückblicken und mit deutlichen Erfolgen die 
maximale Punktzahl einfahren. Gegen die de-
zimierten Gäste aus Hardt konnten sogar alle 
Kämpfe gewonnen werden. 
  
KSV Allensbach – AV Hardt II 33:0 
57 kg: Der Allensbacher Joel Czombera hatte 
keinen Gegner und brachte somit die Heim-
mannschaft mit 4:0 in Front (4:0). 
130 kg: Auch Tim Buck blieb kamp� rei an die-
sem Abend (4:0) 
61 kg: Aus der ersten gefährlichen Lage konnte 
sich der Gästeringer Felix Lupa noch befreien. 
Dem nächsten Angri�  von Leon Brender konn-
te er nichts entgegensetzen und musste eine 
Schulterniederlage hinnehmen (4:0). 
98 kg: Ebenfalls nichts anbrennen lies Abdullah 
Adigüzel und punktete den Gast Marco Amann 
noch in der ersten Kampfminute mit 16:0 aus 
(4:0). 
66 kg: Mit dem routinierten Patrick Hermann 
hatte der Allensbacher Armin Kratzer eine 
harte Nuss zu knacken. Er musste sein ganzes 
Können aufbieten um sich letztlich verdient 
mit 4:0 durchzusetzen (2:0). 
86 kg: Mit einer Serie von Durchdrehern sorgte 
Nikolai Rothmund für klare Verhältnisse und 
schickte Georg Rapp zu Beginn der zweiten 
Minute mit 15:0 von der Matte (4:0). 
71 kg: Der erste Saisoneinsatz von Simon 
Czombera verlief sehr entspannt, da auch hier 
kein Ringer vom AV Hardt gestellt wurde (4:0) 
80 kg: Und wieder machte es der Allensbacher 
Björn Brogle spannend. Nachdem er am Rande 
einer Schulterniederlage stand, konnte er sich 
mit einem Kraftakt aus dieser misslichen Situ-
ation befreien und seinerseits durch den direk-
ten Konter Thomas Hettich auf die Schultern 
legen (4:0). 
75 kg: Den erfolgreichen Schlusspunkt an die-
sem Abend setzte Anatoliy Adzhamyan mit 
seinem ungefährdeten 10:0 Punktsieg gegen 
Niklas Hermann (3:0). 
KSV Allensbach KG - Wurmlingen / Tuttlingen 
II 23:6 
Am Sonntag machte man ebenfalls keine Ge-
schenke und schlug die Kampfgemeinschaft 

Wurmlingen / Tuttlingen klar. 
57 kg: Einen soliden Kampf zeigte Joel Czom-
bera bei seinem 11:2 Sieg über Keanu Elbe (3:0). 
130 kg: Auch beim zweiten Kampf an diesem 
Wochenende blieb Tim Buck beschäftigungslos 
(4:0). 
61 kg: Mit Yasin Kinik hatte Leon Brender einen 
starken Kontrahenten. Brender erledigte seine 
schwere Aufgabe souverän und bezwang den 
Gästeringer mit 12:4 (3:0) 
98 kg: Nächster Ringer ohne Gegner und somit 
vier weitere Punkte für Allensbach: Abdullah 
Adigüzel (4:0). 
66 kg: Mit Luca Ilardo bekam Armin Kratzer ei-
nen Gegner vorgesetzt, der normalerweise für 
die erste Mannschaft der KG antritt. Dies hin-
derte Kratzer nicht daran, sich durch eine star-
ke Leistung knapp mit 8:6 durchzusetzen (2:0). 
86 kg: Wie schon am Vortag machte Nicolai 
Rothmund kurzen Prozess und schulterte Robin 
Krause in der 2. Minute (4:0). 
71 kg: Diese Gewichtsklasse konnte von der 
Heimmannschaft nicht besetzt werden. Sieger 
Enayat Sharifi  (0:4). 
80 kg: Weiter ungeschlagen bleibt Björn Brog-
le. Muhammed Bera Kinik war bei seiner 2:18 
Niederlage ohne Chance (4:0). 
75 kg: Auch Anton Klimentov startet normaler-
weise in der ersten Mannschaft der Gäste. Ana-
toliy Adzhamyan wehrte sich nach Kräften und 
lies nur eine knappe 1:5 Niederlage zu (0:2). 
  
Auswärtskampf in Winzeln 
Am nächsten Samstag sind die Allensbacher 
beim KSV Winzeln II zu Gast. Der Vorkampf 
konnte mit 23:11 gewonnen werden und man 
ist optimistisch, erneut ein ähnlich gutes Ergeb-
nis erzielen zu können. Los geht es am 03.12.22 
um 18:00 Uhr in der Sporthalle Winzeln, Obere 
Lehrstraße 24 in 78737 Fluorn-Winzeln. 
  
Ersatzgeschwächte Schülermannschaft 
chancenlos 
Aufgrund Krankheit und Verletzung konnte der 
Nachwuchs nur mit einer Rumpfmannschaft 
gegen die starken Teams aus Nendingen und 
Triberg antreten, so dass man zwei deutliche 
Niederlagen hinnehmen musste. Beim 8:24 ge-
gen den SV Triberg konnten Noah Albiez und 
Hektor Salomon mit ihren Schultersiegen über-
zeugen während beim 4:28 gegen Nendingen 
Tobias Wieser für die Ehrenpunkte sorgte. 

LANDWIRTSCHAFT & WISSENSWERTES
Bekanntmachung der 
Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg 
- Anstalt des ö� entlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 
  
Meldestichtag  zur Veranlagung zum Tierseu-
chenkassenbeitrag 2023 ist der 01.01.2023. 
  
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2022 
versandt. 

Sollten Sie bis zum 01.01.2023 keinen Melde-
bogen erhalten haben, rufen Sie uns bitte an. 
Ihre Pfl icht zur Meldung begründet sich auf 
§ 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tierge-
sundheitsgesetzes in Verbindung mit der Bei-
tragssatzung. 
  
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften) sind zum 1. Februar 
2023 meldepfl ichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- 
und Viehverwertungsgenossenschaften erhal-

ten Mitte Januar 2023 einen Meldebogen. 
  
Melde- und beitragspfl ichtige Tiere sind:
 Pferde  
 Schweine 
 Schafe 
 Hühner 
 Truthühner/Puten  
  
Meldepfl ichtige Tiere sind: 
Bienenvölker  (sofern nicht über einen Landes-
verband gemeldet) 
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Nicht zu melden sind: 
Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und 
Wasserbü� el.  Die Daten werden aus der 
HIT-Datenbank (Herkunfts- und Informations-
system für Tiere) herangezogen. 
Nicht meldepfl ichtig sind u.a.:
Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, 
Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten 
  
Werden bis zu 25 Hühnerund/oder Truthüh-
ner und keine anderen beitragspfl ichtigen Tiere 
(s.o.) gehalten, entfällt derzeit die Melde- und 
Beitragspfl icht für die Hühner und/oder Trut-
hühner. 
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die 
Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb 
stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu melden 

ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamt-
tierbestand je Standort. 
Unabhängig von der Meldepfl icht an die Tier-
seuchenkasse muss die Tierhaltung bei dem für 
Sie zuständigen Veterinäramt gemeldet wer-
den. 
Schweine-, Schafe- und/oder Ziegen sind, 
unabhängig von der Stichtagsmeldung an die 
Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2023 an HIT 
zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet 
an, die Stichtagsmeldung an HIT zu über-
nehmen. Die Voraussetzungen und nähere 
Informationen erhalten Sie über das Infor-
mationsblatt, welches mit dem Meldebogen 
verschickt wird. Das Informationsblatt fi nden 
Sie auch auf unserer Homepage unter 
www.tsk-bw.de. 

Es wird noch auf die Meldepfl icht von Bienen-
völkern hingewiesen. Die Völkermeldungen der 
Imker an ihren örtlichen Imkerverein werden von 
diesem an einen der beiden Landesverbände wei-
ter gemeldet. Ist ein Imker nicht organisiert oder 
in einem Verein, der keinem der beiden Landes-
verbände angeschlossen ist, müssen die Völker bei 
der Tierseuchenkasse gemeldet werden. 
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere 
Informationen zur Melde- und Beitragspfl icht, 
Leistungen der Tierseuchenkasse sowie über 
die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem 
können Sie, als gemeldeter Tierhalter, Ihr Bei-
tragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 
3 Jahre, etc.) einsehen. 
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: 
beitrag@tsk-bw.de; Internet: www.tsk-bw.de 

Der Weg zu allem Grossen 
geht durch die Stille
 Friedrich Nietzsche

Sti� e

ENDE DES REDAKTIONELLEN TEILS

Kalter Wintergarten zum Überwintern 
Ein kalter, gut lüftbarer Wintergarten ist für viele P�anzen der ideale Ort zum Überwintern. 
Lässt er sich jedoch nicht lüften und die Sonne heizt den Wintergarten stark auf, entsteht ein Hitzestau. 
Folge: die P�anzen fangen vorzeitig an zu treiben.

GRÜNER 
DAUMEN



Familie Gebhard Bohl, Zur Schmiede 5 
Güttingen, Tel. 07732/17 10 oder 0172/8434775



Nachruf
Der KSV Allensbach trauert um sein  

langjähriges Ehrenmitglied  

Klaus Spießer 
Er war bereits seit dem Gründungsjahr Mitglied  

im Verein und ein treuer Fan unseres Sports, so dass  
er oft bei den Heimkämpfen des KSV zu sehen war. 

Unser ganzes Mitgefühl gilt der Familie  
und allen Freunden. 

Die Vorstandschaft des KSV Allensbach

1-Zimmer-Einliegerwohnung
Ab 01.01.2023, 480,- € warm.

Telefon 0152 - 34 21 56 75 

Garage dringend  
ab 01.01.2023 in Kaltbrunn gesucht.

Kontakt: 0172 - 2 44 58 95

Nachhilfe
Kl. 4 bis zum Abi

Ma, De, Eng. sehr preiswert.
(gewerblich) 015792463601

www.primo-stockach.de

Ärztin und Sohn suchen Wohnung 
2,5 - 3 Zimmer mit Balkon, 65 m², seenah, ab 3/2023. 

scordua@web.de

2-3-Zimmer-Whg. zur Miete gesucht 
 im Raum Radolfzell oder Allensbach.

Dipl-Ing. im öffentlichen Dienst  (NR keine HT, ruhiger Mieter) 
sucht ab I. oder II. Quartal 2023, mit EBK, ab 65 m².

Zuschriften bitte per Mail unter whg2023@kurzepost.de



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR JE 1 BLECH (CA. 30 - 40 STÜCK)
ZITRONEN-KOKOS-PLÄTZLE
2 Eier 
50 g Zucker 
1 Prise Salz 
1 Stück Bio-Zitrone, abgeriebene Schale und 1 EL Saft 
75 g Butter, geschmolzen 
100 g Kokosraspel 
50 g Weizenmehl 
75 g feiner Maisgrieß 
1 TL Backpulver 
40 g Puderzucker 

BESCHWIPSTE ENGEL
200 g Mehl 
75 g Zucker 
75 g geschälte, gemahlene Mandeln 
ein wenig Zitronenschale 
1 Ei 
125 g Butter 
Füllung und Glasur:
100 g Butter 
100 g Puderzucker 
1 Eigelb 
1 EL geschälte, gemahlene Mandeln 
2 EL Cognac
100 g dunkle Kuvertüre 
blättrig geschnittene Pistazien 

Zitronen-Kokos-Plätzle 
& Beschwipste Engel

Zubereitung
ZITRONEN-KOKOS-PLÄTZLE: 
Für den Teig Eier mit Zucker und Salz in eine Schüssel 
geben, mit dem Handrührgeräts schaumig rühren. 
Zitronenschale, Zitronensaft, Butter und Kokosraspeln 
daruntermischen. Mehl, Grieß und Backpulver mischen, 
daruntermischen, bis eine kompakte Masse entsteht. 
Teig zugedeckt ca. 1 Std. kühl stellen.
Backofen auf 170 °C vorheizen. Puderzucker in einen 
tiefen Teller geben. Teig in 18 baumnussgroße Portionen 
teilen. Mit leicht bemehlten Händen zu Kugeln formen, 
im Puderzucker gut wenden, mit genügend Abstand 
auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen, mit dem 
Daumen eine kleine Vertiefungen eindrücken.
Ca. 13 Min. in der Mitte des auf 170 °C vorgeheizten 
Ofen backen. Herausnehmen, etwas, abkühlen lassen, 
dann zum Auskühlen auf ein Gitter stürzen.

BESCHWIPSTE ENGEL: 
Backofen auf 180°Cvorheizen. Aus Mehl, Zucker, 
Mandeln, abgeriebener Zitronenschale, Ei und Butter 
gebröselten Mürbteig herstellen, kalt ruhen lassen. Den 
Teig dünn ausrollen. Kleine runde Plätzchen ausstechen, 
kalt stellen. Ca. acht Minuten bei 180°C hellgelb backen. 
Erkalten lassen.
Für die Füllung die Butter schaumig rühren, gesiebten 
Puderzucker, Eigelb, Mandeln und Cognac darunter 
rühren. Glatte Seite der Plätzchen mit der Füllmasse 
bestreichen, je zwei zusammensetzen. Kaltstellen. 
Kuvertüre nach Packungsanleitung aufl ösen, dann die 
Oberseite mit Kuvertüre überziehen und mit Pistazien 
bestreuen.
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Tipps & Tricks
Nicht nur in Rührkuchen oder Biskuitbö-

den: Zucker kommt in fast jeden Kuchenteig. 

Beim Hefezopf kann der Teig durch die Kombi-

nation von Zucker und Hefepilzen überhaupt erst 

richtig aufgehen. In zahlreiche herzhafte Gerichte 

gehört auch eine Prise Zucker. Tomatensauce z. B. 

schmeckt dadurch fruchtiger. Beim Backen oder 

Kochen kann man allerdings genauso gut auf 

Zuckeraustauschstoffe wie etwa Kokosblü-

tenzucker oder Xylit zurückgreifen, um 

so einiges an Kalorien zu sparen.



SAFE THE DATE: 03.12.22 Buchverkauf "Ich geh ALDI!" 
Prof.-Maier-Leibnitz-Straße 10, 78476 Allensbach 
Ab 12.00 Uhr eröffnet Luca Weiher den Verkauf

Auch als Geschenkgutschein!
FasziendehnungskurseFasziendehnungskurse

„Fasziendehnung von Kopf bis Fuß“„Fasziendehnung von Kopf bis Fuß“
nach Liebscher und Bracht

Kurse immer Dienstag 18.45 Uhr oder Mittwoch 8.45 Uhr
oder Mittwoch 18.00 Uhr

(kleine Gruppen 6 Personen)
100 Euro pro Person für 8 Termine

oder
im Einzeltraining: 99 Euro für 4 Termine nach Wunsch

oder
Paar/Freunde-Training zu zweit oder mehr: 

79 Euro pro Person für 4 Termine

Klassische Homöopathie
Bioresonanz

und mehr

Praxis für Naturheilkunde
Allensbach

www.Naturheilpraxis-Allensbach.de
Michelle Pleimes  •  Heilpraktikerin  •  Tel.: 0171 - 176 13 16

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Handgestrickte Socken
für Babys, Kinder und Erwachsene

von erfahrener Hobbystrickerin preiswert zu verkaufen.

Tel. 07533 / 20 08 

www.anonym-Gold-kaufen.com
Inflationsschutz - Altersvorsorge - steuerfreie Zollfreilager CH

wir verkaufen Gold, Silber, Platin, Palladium & Diamanten
Handelskontor Schröder  Hauptstr. 223  78343 Gaienhofen

Tel. 07735 - 48 50 738   Mobil 0173 - 84 99 500 + WhatsApp



MIT EINER PRIVATEN KLEINANZEIGE SUCHEN UND FINDEN
Sie benötigen Hilfe im Garten? Sie möchten Ihr altes Sofa an den Mann bringen oder suchen den Traumjob?

Private Kleinanzeige zum Sondertarif* für alle familiären und privaten Anlässe!

0 77 71 93 17-11 0 77 71 93 17-40 anzeigen@primo-stockach.de www.primo-stockach.de

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
Meßkircher Straße 45  78333 Stockach

SONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NK Tel. 07771/ 0000

1

  1 Ausgabe  =  10 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  20 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 10 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

 20 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON

MUSTERSONNIGE 3ZI.WOHNUNG MIT BALKON
Ab 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 mMUSTERAb 1.7. Nachmieter in Stockach gesucht: 84 m2MUSTER2, EBK, Bad mit Wanne, MUSTER, EBK, Bad mit Wanne, 
Garagenstellplatz, 550 € + NKMUSTERGaragenstellplatz, 550 € + NK

GARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus: 
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000

2 30 mm hoch x 2 spaltig (90 mm breit)

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!

MUSTERGARTENHILFE GESUCHT!
Wir suchen Unterstützung rund ums Haus:

MUSTERWir suchen Unterstützung rund ums Haus:
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine MUSTER
Rasen mähen, Hecken schneiden und kleine 
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...MUSTER
Hausmeistertätigkeiten, wie z.B. Malerarbeiten...

 Tel. 07771/ 0000
MUSTER

 Tel. 07771/ 0000

  1 Ausgabe  =  15 € inkl. MwSt. 
  2 Ausgaben  =  30 € inkl. MwSt. 
  ab 3 Ausgaben =  jeweils 15 € inkl. MwSt./Ausgabe abzgl. 30% Rabatt 

JA, ICH MÖCHTE EINE ANZEIGE IN 
FOLGENDEN AUSGABEN BUCHEN

1. AUSGABE

2. AUSGABE

3. AUSGABE

MEINE ANZEIGE SOLL IN KALENDERWOCHE ERSCHEINEN:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

ANZEIGENTEXT: Bitte lesbar schreiben!

CHIFFREANZEIGE

  Bei Chiff reanzeigen berechnen wir 7,74 € inkl. MwSt.. 
Die Zuschriften erhalten Sie per Post.

KONTAKT: 

VORNAME/ NACHNAME*

STRASSE*

PLZ/ ORT*

TELEFON/ MOBIL*

E-MAIL 

ABBUCHUNGSERMÄCHTIGUNG:
 Erteile für diesen Anzeigenauftrag einmaligen Bankeinzug laut angegebener Kontonummer.  
 Erteile Einzugsermächtigung bis auf Widerruf für laufende Anzeigenschaltungen. 

KONTOINHABER*

BIC*

IBAN*

AUFTRAG ERTEILT!

DATUM*

UNTERSCHRIFT (RECHTSVERBINDLICH)*

Bitte beachten Sie:

Anzeigenaufträge 

können nur vollständig 

ausgefüllt und mit 

erteiltem Bankeinzug 

bearbeitet werden.

*Anzeigen und Chiff regebühren werden ohne zusätzliche Rechnungsstellung abgebucht. Es ist nur Barzahlung oder Bankeinzug möglich. Eine Textänderung ist nicht möglich. Anzeigen mit gewerblichen Charakter werden 
über unsere aktuelle „Preisliste für Gewerbetreibende“ abgerechnet. Private Kleinanzeigen zum Sondertarif sind nur in s/w möglich. Es gelten unsere aktuellen AGBs für Anzeigen unter www.primo-stockach.de. 

Gestaltete Anzeigen wie z. B. Danksagungen, Glückwünsche, Traueranzeigen werden ab einer Größe von 30 mm mit dem Normaltarif berechnet. 

*P� ichtfelder



© Susanne Wechdorn/DEIKE

Primo  
KIDS

Das brauchst du: 
- drei Kronkorken 
- weißen Lack 
- einen kleinen Holzspieß 
- weiße und rote Acrylfarbe 
- Pinsel, Schere, Klebstoff 
- schwarzen Filzstift 
- roten und schwarzen Filz 
- Klebesterne und Schneeflocken 
- Geschenkband

So geht es: 
Bestreich die drei 

Kronkorken mit dem 
weißen Lack. Wenn sie  

trocken sind, 
kleb sie auf  

den Holzspieß.

Zeichne mit dem Filzstift  
die Augen, den Mund und  

Knöpfe auf. Misch die weiße  
und rote Acrylfarbe so, dass  

eine rosa Farbe entsteht. 

Mal deinem Schneemann mit  
dieser Wangen auf. Wenn du  

möchtest, kannst du auf  
den untersten Kronkorken  

einen Stern oder eine  
Schneeflocke kleben.

Schneide aus dem roten Filz eine Nase und aus dem  
schwarzen Filz einen Hut aus und kleb diese vorsichtig auf. 

Nun kannst du deinen Schneemann noch mit einer Schleife verzieren. 



Jetzt Winterschnitt !!!
Mietgärtner!

Wir erledigen für Sie sämtliche
gärtnerischen Arbeiten.

Gartenpflege - Neu - u. Umgestaltungen
Büro Info: Tel. 0 77 71 - 87 67 87 • Mobil 01 63 - 3 43 47 89

E-Mail: info@mink-gaerten.de • RADOLFZELL - Ziegelei

seit 1995


